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Verordnung über das Offenhalten von
Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen
vom 09.02.2009

Aufgrund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz - LÖG
NRW) vom 16.11.2006 wird für die Stadt Oberhausen
gemäß Beschluss des Rates der Stadt Oberhausen vom
09.02.2009 verordnet:

§ 1
Verkaufsoffene Sonntage

Verkaufsstellen im Sinne des § 3 LÖG NRW dürfen an
folgenden Sonn- und Feiertagen von 13:00 Uhr bis
18:00 Uhr geöffnet sein:

a) am 01.03.2009 im Stadtbezirk Sterkrade ohne
Schmachtendorf,

b) am 29.03.2009 in den Stadtteile Alstaden /
Lirich und Schlad,

c) am 05.04.2009 im Stadtteil Neue Mitte,

d) am 26.04.2009 im Stadtbezirk Sterkrade ohne
Schmachtendorf,

e) am 03.05.2009 im Stadtbezirk Alt-Oberhausen 
sowie im Stadtteil Styrum
ohne die Stadtteile Alstaden /
Lirich, Neue Mitte und Schlad,

f) am 06.09.2009 im Stadtbezirk Osterfeld und im
Stadtteil Schlad,

g) am 13.09.2009 im Stadtteil Styrum,

h) am 20.09.2009 im Stadtteil Schmachtendorf, 

i) am 27.09.2009 im Stadtbezirk Alt-Oberhausen
sowie im Stadtteil Schlad
ohne die Stadtteile Alstaden /
Lirich, Neue Mitte und Styrum,

j) am 03.10.2009 im Stadtteil Alstaden / Lirich,
Tag der Deutschen Einheit

k) am 04.10.2009 im Stadtteil Neue Mitte,

l) am 25.10.2009 im Stadtbezirk Alt-Oberhausen
sowie in den Stadtteilen Schlad,
Alstaden / Lirich 
und Styrum ohne den Stadtteil
Neue Mitte,

m) am 08.11.2009 in den Stadtteile Alstaden /
Lirich, Neue Mitte
und im Stadtbezirk Sterkrade
ohne Schmachtendorf,

n) am 29.11.2009 im Stadtbezirk Alt-Oberhausen
sowie im Stadtteil Styrum
ohne die Stadtteile Alstaden /
Lirich, Neue Mitte und Schlad,

o) am 06.12.2009 im Stadtteil Schmachtendorf,

p) am 13.12.2009 im Stadtteil Neue Mitte,

q) am 27.12.2009 im Stadtbezirk Sterkrade ohne
Schmachtendorf.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Die Stadtbezirksgrenzen ergeben sich aus § 2 der
Hauptsatzung der Stadt Oberhausen vom 10.11.2004.
Der räumliche Geltungsbereich für die Stadtteile wird wie
folgt umgrenzt:

Alstaden / Lirich: Bahnlinie nordwestlich der
Duisburger Straße von Stadtgrenze
bis Hansastraße, Bahnlinie entlang
der Hansastraße und von
Hauptbahnhof Richtung Duisburg-
Meiderich bis Stadtgrenze

Neue Mitte: Emscher, Konrad-Adenauer-Allee,
Duisburger Straße, Köln-Mindener
Güterbahnstrecke, Osterfelder
Straße

Schlad: Falkensteinstraße, Mellinghofer
Straße, Stadtgrenze, Danziger
Straße, Mülheimer Straße

Schmachtendorf: Gabelstraße, Starenweg, Neukölner
Straße, Bundesautobahn A 3 und
Weseler / Emmericher Straße

Styrum: Grenzstraße, Mülheimer Straße,
Landwehr, Hiberina-/ Lenaustraße

§ 3
Ordnungswidrigkeiten

1.) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig außerhalb der in den § 1 zugelassenen
Geschäftszeiten Verkaufsstellen offenhält.

2.) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 LÖG NRW
mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro geahndet werden.
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§ 4
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung
in Kraft. Sie tritt am 31.12.2009 außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht.

Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994, S.
666) in der zurzeit gültigen Fassung können
Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschriften
gegen diese Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden,
es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss
vorher beanstandet

oder

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Oberhausen, 09.02.2009

Klaus Wehling
Oberbürgermeister

Bekanntmachung für Staatsangehörige
der übrigen Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union (Unionsbürger) zur
Wahl zum Europäischen Parlament in der
Bundesrepublik Deutschland

Am 07. Juni 2009 findet die Wahl der Abgeordneten des
Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik
Deutschland statt. An dieser Wahl können Sie aktiv teil-
nehmen, wenn Sie am Wahltag

1. die Staatsangehörigkeit eines der übrigen
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union besitzen,

2. das 18. Lebensjahr vollendet haben,

3. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik
Deutschland oder in den übrigen Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union eine Wohnung innehaben oder
sich mindestens seit dieser Zeit sonst gewöhnlich
aufhalten (auf die Dreimonatsfrist wird ein aufein-
anderfolgender Aufenthalt in den genannten
Gebieten angerechnet),

4. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in
dem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, dessen
Staatsangehörigkeit Sie besitzen, vom aktiven
Wahlrecht zum Europäischen Parlament ausge-
schlossen sind,

5. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik
Deutschland eingetragen sind. Die erstmalige
Eintragung erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag ist auf
einem Formblatt zu stellen; er soll bald nach dieser
Bekanntmachung abgesandt werden. Einem Antrag,
der erst nach dem  17. Mai 2009 bei der zuständigen
Gemeindebehörde eingeht, kann nicht mehr entspro-
chen werden (§ 17a Abs. 2 der Europawahlordnung).

Sind Sie bereits aufgrund eines Antrages bei der
Wahl am 13. Juni 1999  oder einer späteren Wahl
zum Europäischen Parlament in ein
Wählerverzeichnis der Bundesrepublik Deutschland
eingetragen worden, so ist ein erneuter Antrag nicht
erforderlich. Die Eintragung erfolgt dann von Amts
wegen, sofern die sonstigen wahlrechtlichen
Voraussetzungen vorliegen. Dies gilt nicht, wenn Sie
bis zum oben angegebenen 21. Tag vor der Wahl
gegenüber der zuständigen Gemeindebehörde auf
einem Formblatt beantragen, nicht im
Wählerverzeichnis geführt zu werden. Dieser Antrag
gilt für alle künftigen Wahlen zum Europäischen
Parlament, bis Sie erneut einen Antrag auf
Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen.

Sind Sie bei früheren Wahlen (1979 bis 1994) in ein
Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik
Deutschland eingetragen worden, müssen sie für
eine Teilnahme an der Wahl einen erneuten Antrag
auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen.

Nach einem Wegzug in das Ausland und erneutem
Zuzug in die Bundesrepublik Deutschland ist ein
erneuter Antrag auf Eintragung in das
Wählerverzeichnis erforderlich.
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Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende
Merkblätter können bei den Gemeindebehörden in der
Bundesrepublik Deutschland angefordert werden.

Für Ihre Teilnahme als Wahlbewerber ist u. a.
Voraussetzung, dass sie am Wahltag

1. das 18. Lebensjahr vollendet haben,

2. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der
Europäischen Union besitzen,

3. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in
dem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, dem sie
angehören, von der Wählbarkeit ausgeschlossen
sind.

Mit dem Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis
oder mit den Wahlvorschlägen ist eine Versicherung an
Eides Statt abzugeben über das Vorliegen der o. g.
Voraussetzungen für die aktive oder passive
Wahlteilnahme.

Oberhausen, 06.02.2009

Klaus Wehling
Stadtwahlleiter

Fischerprüfung

Am 11. und 12. Mai 2009 führt die Stadt Oberhausen als
Untere Fischereibehörde Fischerprüfungen durch.

Die Anträge auf Zulassung zur Prüfung können bei der
Unteren Fischereibehörde, Bereich Bürgerservice,
Öffentliche Ordnung, Technisches Rathaus,
Bahnhofstraße 66, Zimmer B 408, abgeholt werden. Sie
sind spätestens bis um 14. April 2009 wieder einzurei-
chen. 

Die Prüfungsgebühr beträgt 50,00 Euro.

Die Fischerprüfung besteht aus einem theoretischen
und einem praktischen Teil. Der theoretische Teil
erstreckt sich auf die Bereiche:

Allgemeine und spezielle Fischkunde, Gewässerkunde
und Fischhege, Natur- und Tierschutz, Geräte- und
Gesetzeskunde.

Im praktischen Teil sind Angelgeräte für den Fischfang
waidgerecht zusammenzubauen sowie Fischarten zu
erkennen.

Lehrgänge und Vorbereitungen für die Fischerprüfung
werden u. a. auch von ortsansässigen Vereinigungen
der Freizeitfischerei durchgeführt.

Der Oberbürgermeister
Untere Fischereibehörde

Im Auftrag

Horst Ohletz

Bekanntmachung der Stadt Oberhausen
über die Aufstellung des Bebauungsplans
Nr. 629 - Alsenstraße / Helmholtzstraße -
im beschleunigten Verfahren 

Der Rat der Stadt hat am 09.02.2009 beschlossen, für das
im Plan des Dezernates 5, Bereich 5-1 - Stadtplanung -,
vom 07.01.2009 umrandete Gebiet den Bebauungsplan Nr.
629 - Alsenstraße / Helmholtzstraße - im beschleunigten
Verfahren aufzustellen.

Eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird nicht
durchgeführt.

Gesetzliche Grundlage ist § 2 Abs. 1 in Verbindung mit
§ 13 a des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Neufassung
vom 23.09.2004 (BGBl I, S. 2414), zuletzt geändert
durch Artikel 14 des Gesetzes vom 17.12.2008 (BGBl. I,
S. 2586).
Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Oberhausen,
Flur 31, und wird wie folgt umgrenzt:

Südliche Seite der Helmholtzstraße, östliche und südli-
che Grenze des Flurstücks Nr. 549, östliche Grenzen
der Flurstücke Nr. 846, 517, 518, 519, 520 und 913,
nördliche Seite der Marktstraße, westliche Seite der
Alsenstraße, südliche Grenze des Flurstücks Nr. 503,
westliche der Grenzen der Flurstücke Nr. 503, 504 und
903.

Interessenten können zur Unterrichtung über die Lage
des Plangebiets einen Plan mit den Umringsgrenzen im
Dezernat 5, Bereich 5-1 - Stadtplanung -, Technisches
Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss,
Zimmer Nr. A 009, während der Dienststunden einsehen.

Mit dem Bebauungsplan werden folgende
Hauptplanungsziele verfolgt:

• Entwicklung von Kern und Mischgebieten

• Steuerung und Prüfung der Verträglichkeit und
Integration von bordellartigen Betrieben,
Vergnügungsstätten und ähnlicher Nutzungen

Hinweis

Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und Besitzer
zu dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behörden
zur Vorbereitung der von ihnen nach diesem
Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen Grundstücke
betreten und Vermessungen, Boden- und
Grundwasseruntersuchungen oder ähnliche Arbeiten
ausführen.

Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Oberhausen, 12.02.2009

Klaus Wehling
Oberbürgermeister
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Bekanntmachung der Stadt Oberhausen
über die Aufstellung des Bebauungsplans
Nr. 628 - Hegerfeldstraße - im beschleu-
nigten Verfahren

Der Rat der Stadt hat am 09.02.2009 beschlossen, für
das im Plan des Bereichs 5-1- Stadtplanung - vom
15.12.2009 umrandete Gebiet, einen Bebauungsplan im
beschleunigten Verfahren aufzustellen.

Eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird nicht
durchgeführt.

Gesetzliche Grundlage ist § 2 Abs. 1 in Verbindung mit
§ 13 a des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Neufassung
vom 23.09.2004 (BGBl I, S. 2414), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 21.12.2006 (BGBl. I, S. 3316).

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Sterkrade, Flur
24, und wird wie folgt umgrenzt:

Südliche Seite der Hegerfeldstraße; östliche Grenze des
Flurstücks Nr. 1205; diese ca. 24 m nach Süden verlän-
gert; rechtwinklig nach Osten abknickend zum südwest-
lichsten Grenzpunkt des Flurstücks Nr. 1001; westliche
Grenze des Flurstücks Nr. 1001.

Interessenten können zur Unterrichtung über die Lage
des Plangebiets einen Plan mit den Umringsgrenzen im
Bereich 5-1 - Stadtplanung -, Technisches Rathaus
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr.
A 009, während der Dienststunden einsehen.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 628 werden folgende
Hauptplanungsziele verfolgt:

- Entwicklung eines reinen Wohngebiets;
- Entwicklung von Grünflächen.

Hinweis

Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und Besitzer
zu dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behörden
zur Vorbereitung der von ihnen nach diesem
Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen Grundstücke
betreten und Vermessungen, Boden- und
Grundwasseruntersuchungen oder ähnliche Arbeiten
ausführen.

Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Weitere Informationen sind auch im Internet unter
www.o-sp.de/oberhausen/start.php zu erhalten.

Oberhausen, 13.02.2009

Klaus Wehling
Oberbürgermeister
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Bekanntmachung der Stadt Oberhausen
über das Inkrafttreten des
Bebauungsplans Nr. 612 - Eichsfeldstraße
(südwestlicher Teilabschnitt) - 

I. Der Bebauungsplan Nr. 612 - Eichsfeldstraße (süd-
westlicher Teilabschnitt) - wurde vom Rat der Stadt
am 09.02.2009 gemäß § 10 Abs. 1 des
Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung vom
23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 21.12.2006 (BGBl. I, S. 3316), und § 7
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV.NRW.1994, S. 666), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 09.10.2007 (GV.NRW.2007, S.
380), als Satzung beschlossen.

Das Plangebiet umfasst den südwestlichen
Teilabschnitt der Eichsfeldstraße. Es liegt in der
Gemarkung Sterkrade-Nord, Flur 10, und wird wie
folgt umgrenzt:

Südwestliche Grenze des Flurstücks Nr. 850; diese
verlängert bis zur Verlängerung der nordwestlichen
Grenze des Flurstücks Nr. 850; Verlängerung der
nordwestlichen Grenze des Flurstücks Nr. 850; nord-
westliche Grenze des Flurstücks Nr. 850; rechtwink-
lig abknickend zur Verlängerung der nordöstlichen
Grenze des Flurstücks Nr. 754; Verlängerung der
nordöstlichen Grenze des Flurstücks Nr. 754; nord-
westliche Grenze des Flurstücks Nr. 754; östliche
Grenzen des Flurstücks Nr. 850 bis zur
Walsumermarkstraße.

II. Hinweise

1. Der Bebauungsplan Nr. 612 - Eichsfeldstraße
(südwestlicher Teilabschnitt) - liegt mit
Begründung einschließlich Umweltbericht und
zusammenfassender Erklärung vom Tage der
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an im
Technischen Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße
66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 004, während
der Dienststunden zu jedermanns Einsicht
öffentlich aus.

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und
2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004
(BGBl. I, S. 2414), über die Entschädigung von
durch den Bebauungsplan eintretenden
Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit
und das Erlöschen entsprechender
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.

3. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes
hingewiesen:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel
des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung des Flächennutzungsplans
oder der Satzung schriftlich gegenüber der
Gemeinde (Stadt Oberhausen, Dezernat 5,
Bereich 5-1 - Stadtplanung -, Technisches
Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66,
Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 004) unter
Darlegung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

4. Eine Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GONW) beim
Zustandekommen dieser Satzung kann nach
Ablauf eines Jahres seit dieser
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn,

a) ein vorgeschriebenes Genehmigungs-
verfahren fehlt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den
Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei
die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

5. Mit dieser Bekanntmachung tritt der
Bebauungsplan Nr. 612 - Eichsfeldstraße (süd-
westlicher Teilabschnitt) - gemäß § 10 Abs. 3 des
Baugesetzbuchs in Kraft.

III. Bekanntmachungsanordnung

Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht.

Oberhausen, 13.02.2009

Klaus Wehling
Oberbürgermeister
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